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Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27. Mai 2015 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 

Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 steht vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung an im Internet auf der Homepage der Gesellschaft unter http://www.amadeus-
fire.de/de/investor-relations/hauptversammlung zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfü-
gung.  
 
Dieser Bericht liegt ab diesem Zeitpunkt auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Darmstädter Landstraße 116, 60598 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Auf 
Anfrage wird jedem Aktionär der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieses 
Berichts zugesandt. Dieser Bericht wird auch in der Hauptversammlung ausliegen.  
 
Der Inhalt des Berichts wird wie folgt bekanntgemacht: 
 
Der Gesellschaft soll auch in der diesjährigen Hauptversammlung wieder die Möglichkeit gegeben 
werden, eigene Aktien zu erwerben. Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtli-
nie (ARUG) wurde in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG die Möglichkeit geschaffen, die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien auf eine Dauer von bis zu fünf Jahren zu erteilen. Der Erwerb ist als Kauf 
über die Börse durchzuführen.  
 
Sollte der volumenmäßige Umfang dieser Ermächtigung während ihrer Laufzeit erschöpft sein, 
wird die Gesellschaft der Hauptversammlung eine erneute Beschlussfassung über die Ermächti-
gung zum Rückkauf eigener Aktien unterbreiten.  
 
Hinsichtlich der Verwendung erworbener eigener Aktien sieht der Beschlussvorschlag eine Reihe 
von Fällen vor, in denen das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann: 
 
Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, um es dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zu ermöglichen, eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschlüssen oder als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 
daran anbieten und übertragen zu können. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesell-
schaft vor allem ermöglichen, schnell und flexibel auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlage-
ne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall 
eigene Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er 
sich allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lässt. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre ange-
messen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der Amadeus FiRe-Aktie be-
rücksichtigen; eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, 
insbesondere damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch laufende Schwankungen des 
Börsenkurses nicht wieder in Frage gestellt werden können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen 
dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht.  
 
Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können, z. B. an institutionelle Investo-
ren oder zur Erschließung neuer Investorenkreise. Voraussetzung einer solchen Veräußerung ist, 
dass der erzielte Preis den Börsenkurs der Amadeus FiRe-Aktie nicht wesentlich unterschreitet 
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(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Durch die Orientierung des Veräußerungspreises am Börsenkurs wird 
dem Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getragen und das Vermögensinteresse 
der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgültigen 
Veräußerungspreises – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, 
einen etwaigen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Die Aktionäre 
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Stimmrechtsquote durch Kauf von Amadeus FiRe-Aktien 
über die Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre weitere 
Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. 
Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht.  
 
Schließlich sollen die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, aber ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung, eingezogen werden 
können.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 7 
lit. b) Ziff. (3) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit Aktien, die in direkter oder 
entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben 
oder veräußert wurden, insgesamt die Grenze von 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Verwendung der eigenen Aktien nicht übersteigt. 
 
Der Vorstand wird die jeweils nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermäch-
tigung unterrichten.  
  

Frankfurt am Main, im April 2015 

 

Amadeus FiRe AG 
Der Vorstand 


